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Mobilität, Wohnen, Aufbau Ost. Das sind
nur drei der wichtigen Themen des Aus-
schusses für Verkehr, Bau- und Woh-
nungswesen, der sich mit einer großen
Bandbreite von Fragen befasst. Wird eine
Umgehungsstraße gebaut, werden neue
Verkehrsregeln eingeführt, wird das
Wohngeld erhöht, wie wirkt sich das Bau-
planungsrecht auf die Nutzung eines
Grundstücks aus, wie wird der Wohnungs-
leerstand in den neuen Ländern bewältigt
und wie lässt sich die Sicherheit des Ver-
kehrs verbessern? Die Themen der Aus-
schussberatungen betreffen unseren Alltag
ganz unmittelbar. Deshalb wenden sich
viele Bürgerinnen und Bürger mit ihren
Sorgen, ihren Anregungen und ihrer Kritik
an mich und den Ausschuss. Für den Aus-
schuss ist es wichtig, zu wissen, was Sie,
die Bürger, denken. Nur dann kann er Ent-
scheidungen in Ihrem Sinne treffen. Ihm

ist es ebenfalls wichtig, Sie über seine
Arbeit zu informieren, damit Sie seine Lei-
stungen für den Bürger, seine Möglichkei-
ten, aber auch deren Grenzen kennen ler-
nen. Mit der vorliegenden Broschüre
möchten wir Ihnen daher einen Einblick
geben, womit sich der Ausschuss für Ver-
kehr, Bau- und Wohnungswesen befasst,
wie er Einfluss nimmt, was er in der Ver-
gangenheit geleistet hat und wie sein
Arbeitsalltag aussieht. In diesem Sinne
wünsche ich Ihnen eine interessante und
aufschlussreiche Lektüre.

Eduard Oswald, MdB
Vorsitzender des Ausschusses für Verkehr,
Bau und Wohnungswesen

Vorwort 
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Einleitung

Der Ausschuss für Verkehr, Bau- und
Wohnungswesen ist mit 40 Mitgliedern
auch in der 15. Wahlperiode wieder einer
der größten ständigen Ausschüsse des
Deutschen Bundestages. Der zu Beginn der
14. Wahlperiode (1998 bis 2002) neu ein-
gerichtete Ausschuss übernahm die
Zuständigkeiten des früheren Ausschusses
für Verkehr und des früheren Ausschusses
für Raumordnung, Bauwesen und Städte-
bau. Für den neuen Ausschuss stellte sich
damit die Herausforderung, die Arbeitsbe-
reiche der beiden Vorgängerausschüsse
effizient zu verknüpfen. Mit dem Beginn
der 15. Wahlperiode (seit Oktober 2002)
kamen die Aufgaben des früheren Aus-
schusses für Angelegenheiten der neuen
Länder hinzu. Eine gemeinsame Basis bil-

dete für alle drei Bereiche dabei die
Zuständigkeit für die Infrastruktur in
Deutschland. Die Vorgängerausschüsse für
Verkehr, für Raumordnung, Bauwesen und
Städtebau und für Angelegenheiten der
neuen Länder haben in ihren jeweiligen
Aufgabenbereichen entscheidende Bei-
träge zum Aufbau der Infrastruktur in der
Bundesrepublik Deutschland geleistet, der
Verkehrsausschuss vor allem in den Berei-
chen Planung, Bau und Erhaltung von
Verkehrsinfrastruktur, der Bauausschuss in
den Bereichen Wohnungsbau, Städtebau,
Bauplanungs- und Raumordnungsrecht
und der Ausschuss für Angelegenheiten
der neuen Länder im Bereich des Aufbaus
der Infrastruktur in den neuen Ländern. 

Der Ausschuss
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Politische Themen 
des Ausschusses

Der Ausschuss für Verkehr, Bau- und
Wohnungswesen hat ein umfangreiches
und vielfältiges Aufgabengebiet, zu dem
neben den Bereichen Verkehr, Wohnen
und Bau auch Querschnittsfragen des Auf-
baus Ost gehören. An der Gestaltung einer
modernen, leistungsfähigen und umwelt-
gerechten Infrastruktur in der Bundesre-
publik Deutschland ist der Ausschuss
maßgeblich beteiligt und trägt damit dazu
bei, wichtige Voraussetzungen für die
Erhaltung wirtschaftlichen Erfolgs, der
Lebensqualität, Mobilität sowie der An-
gleichung der Lebensverhältnisse in den
alten und den neuen Bundesländern zu
schaffen. Der Ausschuss ist somit zustän-
dig für ein Sachgebiet, in dem mehr als die
Hälfte aller Investitionen des Bundes (im
Jahr 2002 mehr als 13 Mrd. Euro von ins-
gesamt rund 25 Mrd. Euro) erfolgen. Mit
seiner Verantwortung für das Wohngeld
und den sozialen Wohnungsbau hat er
eine bedeutende Funktion im Bereich der
sozialen Wohnraumsicherung. Im Ver-
kehrs- und Bauplanungsrecht entscheidet
er über Fragen, die jeden Bürger betreffen.
Die Themenvielfalt ergibt ein großes Auf-
gabenspektrum für den Ausschuss mit
mehreren Arbeitsschwerpunkten.

Verkehrspolitik als Zukunftspolitik

In der Verkehrspolitik ist es ein wesent-
liches Anliegen des Ausschusses, die
zunehmende Mobilität der Bürger als Teil
der Lebensqualität und Voraussetzung für
Wachstum und Beschäftigung zu sichern.
Deshalb befasst er sich immer wieder mit
zukunftsrelevanten Fragen zu Erhaltung,
Ausbau und Finanzierung eines umwelt-
gerechten und leistungsfähigen integrier-
ten Verkehrssystems in Deutschland. 
Themenschwerpunkte sind dabei die
geplanten Investitionen des Bundes in die
Verkehrswege und die Umstellung von
einer Steuerfinanzierung in eine Nutzer-
finanzierung der Verkehrswege. Hierzu
wurden in der 14. Wahlperiode insbeson-
dere die Ergebnisse der Regierungskom-
mission »Verkehrsinfrastrukturfinanzie-
rung«, das »Anti-Stau-Programm« der
Bundesregierung, das »Gesetz zur Einfüh-
rung von streckenbezogenen Gebühren für
die Benutzung von Bundesautobahnen mit
schweren Nutzfahrzeugen« (»LKW-Maut«),
das »Investitionsprogramm für den Aus-
bau der Bundesschienenwege, Bundes-
fernstraßen und Bundeswasserstraßen in
den Jahren 1999 bis 2002« und das
»Zukunftsinvestitionsprogramm 2001 bis
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2003« der Bundesregierung beraten. Die
Beratung von Einzelprojekten der Ver-
kehrsinfrastruktur, wie der Ausbau der A 8
und verschiedene »Verkehrsprojekte Deut-
sche Einheit«, bildet einen weiteren
Schwerpunkt seiner Arbeit.
Moderne Verkehrspolitik für die Bürger
fordert vom Ausschuss auch den Blick in
die fernere Zukunft. Die Mobilität der Bür-
ger hängt künftig mehr denn je von einer
intelligenten Verkehrsinformation und
Verkehrssteuerung ab. Jeder Stau bedeutet
nicht nur Verzögerung und Verspätung,
sondern auch volkswirtschaftlichen Scha-
den. Der Ausschuss befasst sich deshalb
immer wieder mit der intelligenten Steue-
rung von Verkehrsflüssen, wie beispiels-
weise durch satellitengestützte Navi-
gationssysteme und elektronische Ver-
kehrsbeeinflussungsanlagen. Das Thema
»Verkehrstelematik« und das geplante
europäische Satellitennavigationssystem
»Galileo« wurden in der 14. Wahlperiode
ausführlich mit Verkehrsexperten disku-
tiert.
Der Bundesverkehrswegeplan 2003, die
Investitionsvorhaben für alle Verkehrs-
träger, aber auch die Auswirkungen der
anstehenden EU-Osterweiterung auf die
Verkehrsströme und ihre Bewältigung in
Deutschland sind weitere Zukunftsthemen
des Ausschusses. Sie werden die Aus-
schussarbeit in der 15. Wahlperiode prä-
gen.

Straßenverkehr

Die Straße ist in Deutschland der Verkehrs-
träger Nummer 1. 
Die Sicherheit im Straßenverkehr ist des-
halb ein zentrales Thema für den Aus-
schuss. Dabei geht es unter anderem um
die Aufklärung der Verkehrsteilnehmer
über die Straßenverkehrssicherheit, die
Absenkung der »Promillegrenze« für Fahr-
zeugführer im Straßenverkehr, Geschwin-
digkeitsbegrenzungen auf Autobahnen,
Programme für mehr Sicherheit im Stra-
ßenverkehr, die Verschärfung der Sanktio-
nen für Verkehrsverstöße und die besonde-
re Situation junger Verkehrsteilnehmer. 
Beim Thema »Straßengüterverkehr« stehen
derzeit vor allem Fragen der Wettbewerbs-
fähigkeit des deutschen Güterkraftver-
kehrsgewerbes, der LKW-Maut, des Alpen-
transits, der Lenk- und Ruhezeiten der
Schwerkraftfahrer, der auf EU-Ebene an-
gestrebten Lockerungen des Sonntagsfahr-
verbotes sowie der Bekämpfung illegaler
Beschäftigung im Güterverkehr auf der
Tagesordnung. Mit dem Thema »Straßen-
güterverkehr« verbindet sich häufig aber
auch die Diskussion um die Anbindung
eines Verkehrsmittels an ein anderes, die
Vorteile des Kombinierten Verkehrs und
die Straßeninfrastrukturvoraussetzungen. 

Beim Thema »Straßeninfrastruktur« setzt
sich der Ausschuss auch für die Förderung
des Fahrradverkehrs in Deutschland ein.
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Eine Grundlage der Beratungen ist der
»Fahrradbericht der Bundesregierung«. Der
Ausschuss empfiehlt, den Fahrradverkehr
durch gezielte Maßnahmen weiter zu för-
dern.

Schienenverkehr

Schienenverkehr und Bahnreform sind
weitere Schwerpunkte der verkehrspoliti-
schen Beratungen im Ausschuss. Die
»Zukunft der Schiene« wird auch mit dem
Vorstand der Deutsche Bahn AG und Bah-
nexperten intensiv erörtert. Die Fragen
einer Trennung von Netz und Betrieb der
Bahn, eines diskriminierungsfreien Zu-
gangs für alle Bahnunternehmen zum
Schienennetz und erweiterter Kontrollbe-
fugnisse des Eisenbahnbundesamtes zur
Verbesserung des Wettbewerbs auf der
Schiene sowie Fragen der Verlagerung des
Verkehrs von der Straße auf die Schiene
prägen die aktuelle Diskussion über die
Schiene als attraktive Alternative zur
Straße. Weitere »Eisenbahnthemen«, die
den Ausschuss immer wieder beschäftigen,
sind der Ausbau der Schienenwege, insbe-
sondere im Osten Deutschlands, die Zu-
kunft des Kombinierten Verkehrs, der
Erhalt von Ausbesserungswerken der
Deutsche Bahn AG, die Gewährleistung
des Schienenpersonenfern- und -nahver-
kehrs, die Lärmsanierung an Schienenwe-
gen und das Bahnpreissystem. 

In der 14. Wahlperiode hat sich der Aus-
schuss auch regelmäßig mit der Sicherheit
des Eisenbahnverkehrs befasst. Besonders
intensiv erörterte er die Schlussfolgerun-
gen, die aus den Eisenbahnunglücken in
Eschede (1998) und Brühl (2000) zu ziehen
sind. In der 15. Wahlperiode wird neben
all diesen Themen die Harmonisierung der
Rahmenbedingungen für den Eisenbahn-
verkehr in Europa den Ausschuss beschäf-
tigen.

Die Anwendung der Magnetschwebebahn-
technologie in Deutschland wird auch in
der Zukunft intensiv diskutiert werden.
Dabei geht es vor allem um die Finanzie-
rung von Anwendungen in Deutschland,
aber auch um die technische Fortentwick-
lung des Systems. Im Rahmen einer Dele-
gationsreise informierten sich die Mitglie-
der des Ausschusses über den Fortschritt
des mit deutscher Beteiligung gebauten
Modellprojektes der Magnetschwebebahn-
strecke in Schanghai/China.

Schiffsverkehr

Die im Ausschuss beratenen Schifffahrts-
themen finden auch in der Öffentlichkeit
besondere Beachtung. Neben den Rah-
menbedingungen für die Wettbewerbs-
fähigkeit der deutschen Reedereien richtet
der Ausschuss seine besondere Aufmerk-
samkeit auf die Sicherheit der Schifffahrt.
Die zentrale Bedeutung dieses Themas
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wird durch schwere Schiffsunglücke mit
gravierenden Umweltfolgen vor Augen
geführt. Ausführlich befasst sich deshalb
der Ausschuss immer wieder mit der
Sicherheit des Seeverkehrs in Nord- und
Ostsee, z.B. in der Kadetrinne. Hier geht es
vor allem um die beschleunigte Ein-
führung von Zweihüllentankern, das
Havariekommando, das Notliegeplatz-
konzept, die Einführung automatischer
Identifikationssysteme und einer Lotsan-
nahmepflicht auf bestimmten Schifffahrts-
straßen der Ostsee sowie die Angleichung
des Seeunfalluntersuchungsrechts an
internationale Bestimmungen.
Nicht weniger wichtig nimmt der Aus-
schuss die Binnenschifffahrt. Hier geht es
um Fragen des Flussausbaus von Donau,
Elbe oder Saale und dessen Auswirkungen
auf die Wettbewerbsfähigkeit der deut-
schen Binnenschifffahrt im europäischen
Wettbewerb sowie die Frage der Umwelt-
belastung, der Finanzierung oder des
volkswirtschaftlichen Gesamtnutzens. 

Luftverkehr

Aspekte der Sicherheit im Luftverkehr ste-
hen insbesondere seit den Terroranschlä-
gen in den USA am 11. September 2001 im
Vordergrund der Beratungen zur Luftver-
kehrspolitik. Der Ausschuss leistet durch
Beratung verschiedener, auf internationa-
ler Ebene abgestimmter Maßnahmen einen
wesentlichen Beitrag zur Erhöhung der

Sicherheit im Luftverkehr. In diesen
Zusammenhang gehören auch die Bera-
tungen über die Schaffung eines einheit-
lichen europäischen Luftraums bei der
Flugsicherung mit dem Ziel einer Harmo-
nisierung der zivilen Luftfahrt auf euro-
päischer Ebene. Der Ausschuss bemüht
sich auch, einen Beitrag zur Sicherung der
Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Luft-
fahrtunternehmen und der Luftfahrtindu-
strie zu leisten. Dazu führt er auch immer
wieder auf internationaler Ebene Ge-
spräche.

Bau- und Wohnungspolitik für
mehr Lebensqualität

Mit seiner Bau- und Wohnungspolitik
schafft der Ausschuss wesentliche Voraus-
setzungen für ein bedarfsgerechtes und
finanzierbares Wohnraumangebot. Seine
zukunftsgerichtete Bau- und Wohnungs-
politik berücksichtigt den demografischen
Wandel und die daraus folgenden Ent-
wicklungen des Wohnraumbedarfs. 
Die vom Ausschuss in der 14. Wahlperiode
beratene Reform des sozialen Wohnungs-
baurechts zielt darauf, den sozialen Woh-
nungsbau an die Bedürfnisse anzupassen
sowie die Effizienz und soziale Zielge-
nauigkeit der Förderung zugunsten ein-
kommensschwacher Bevölkerungskreise
zu erhöhen. Der Ausschuss widmet seine
Aufmerksamkeit aber nicht nur der Wohn-
raumnachfrage, wie bei der Debatte über
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das Wohngeld, sondern auch der Anbieter-
seite. Aktuelle Themen sind dabei die
Situation der Wohnungswirtschaft, insbe-
sondere in den neuen Ländern, die großen
Wohnungsleerstände sowie Hilfen für die
Bewältigung der Altschulden von Woh-
nungsbaugesellschaften in den neuen
Ländern.
Im Bewusstsein der volkswirtschaftlichen
Bedeutung der Auftragslage in der Bau-
branche befasst sich der Ausschuss auch
immer wieder mit den Möglichkeiten der
Förderung der Bautätigkeit durch Investi-
tionsprogramme und den steuerlichen
Rahmenbedingungen für den Wohnungs-
bau. Daneben spielen Fragen der Energie-
einsparmöglichkeiten und der Reduzie-
rung des CO2-Ausstosses, aber auch Fra-
gen der Kostenreduzierung beim Bau und
der Beachtung und Verbesserung der Qua-
litätsstandards eine wichtige Rolle. 

Städte und Gemeinden sind für die Ent-
wicklung von Wirtschaft und Kultur von
zentraler Bedeutung. Ihre Anziehungskraft
auf den Bürger hat unmittelbare Auswir-
kungen für die Entwicklung der Städte
und deren Wohnqualität. Raumordnung
und Städtebau haben deshalb für den
Fachausschuss eine übergeordnete Bedeu-
tung. Dies findet seinen Ausdruck in der
regelmäßig stattfindenden Beratung der
Raumordnungsberichte der Bundesregie-
rung, der Fortschreibung der Raumord-
nungsprognose und der Programme zur

Förderung des Stadtumbaus und der
Stadtteilentwicklung. Der Ausschuss
befasst sich auch mit dem »Europäischen
Raumentwicklungskonzept EUREK« und
der »Gemeinschaftsinitiative INTERREG
III«, in denen Vorstellungen und Lösungs-
ansätze zur nachhaltigen Entwicklung und
besseren Nutzung der Entwicklungspoten-
tiale der Städte und Regionen entwickelt
werden. 

Aufbau Ost

Die Beratung von Fragen der inneren Ver-
einigung, des fortschreitenden Aufbaus
der Infrastruktur in Ostdeutschland und
der Angleichung der Lebensverhältnisse in
Ost und West werden in der 15. Wahlperi-
ode einen zusätzlichen Arbeitsschwer-
punkt des Ausschusses darstellen. Der
Ausschuss versteht dies als Querschnitts-
aufgabe und möchte für die besondere
Problemstellung der ostdeutschen Bundes-
länder sensibilisieren. Dazu berät der Aus-
schuss auch Initiativen zur Verbesserung
der Rahmenbedingungen für die Wirt-
schaft, Infrastruktur und den Arbeitsmarkt
in den neuen Bundesländern sowie die
Jahresberichte der Bundesregierung zum
Stand der Deutschen Einheit. 
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Strukturen

Grundlage für die Arbeit des Ausschusses
für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen
ebenso wie für die übrigen ständigen, für
die Dauer einer Wahlperiode eingesetzten,
Ausschüsse ist § 54 Absatz 1 Satz 1 der
Geschäftsordnung des Deutschen Bundes-
tages (GOBT). Danach setzt der Bundestag
»zur Vorbereitung der Verhandlungen ...
ständige Ausschüsse ein«. Die ständigen
Ausschüsse werden auch als »vorbereiten-
de Beschlussorgane« des Bundestages
bezeichnet (§ 62 Absatz 1 Satz 2 GOBT).

Aufgaben eines ständigen
Bundestagsausschusses

Angesichts der Vielzahl der Vorlagen –
hierzu zählen vor allem Gesetzentwürfe,
Anträge, Berichte der Bundesregierung
und Drucksachen der Europäischen Union
zu den unterschiedlichsten Themenberei-
chen – haben die Fachausschüsse vorran-
gig die Aufgabe, durch Vorbereitung der
Entscheidung das Plenum zu entlasten. Im
Bundestag wird der größte Teil der inhalt-
lichen Arbeit in den Ausschüssen geleistet.
Dies gilt insbesondere für den Bereich des
Gesetzgebungsverfahrens, da in der parla-
mentarischen Praxis kein Gesetz ohne vor-
herige Befassung und abschließende Bera-
tung in den zuständigen Ausschüssen ver-
abschiedet wird.

In einer Sitzung
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Nach der Geschäftsordnung sind »Ver-
handlungsgegenstände die dem Ausschuss
überwiesenen Vorlagen und Fragen aus
dem Geschäftsbereich des Ausschusses« 
(§ 64 Absatz 1 GOBT). Die Überweisung
von Vorlagen erfolgt durch entsprechen-
den Beschluss des Plenums. Nach vorheri-
ger Einigung im Ältestenrat wird fest-
gelegt, welcher der Ausschüsse feder-
führend und welcher mitberatend tätig
sein sollen. Nur der federführende Aus-
schuss ist berechtigt, dem Bundestag über
die Beratungen Bericht zu erstatten (§ 63
Absatz 1 GOBT). Dies geschieht in Form
einer Beschlussempfehlung an das Plenum
– Annahme oder Ablehnung der Vorlage –
und eines Berichts, der den Inhalt des
Gesetzentwurfs bzw. des Antrags sowie
den Verlauf der Ausschussberatungen im
federführenden als auch in den mitbera-
tenden Ausschüssen darstellt. 
Mitberatende Ausschüsse sollen aus ihrer
fachlichen Sicht den federführenden Aus-
schuss bei der Beratung einer Vorlage
unterstützen. Zu diesem Zweck leiten sie
dem federführenden Ausschuss ihre Stel-
lungnahmen zu. Damit den mitberatenden
Ausschüssen ausreichend Beratungszeit
zur Verfügung steht, soll zwischen diesen
und dem federführenden Ausschuss eine
angemessene Frist zur Übermittlung der
Stellungnahme vereinbart werden (§ 63
Absatz 1 Satz 2 GOBT). 

Grundsätzlich finden die Beratungen der
Ausschüsse des Deutschen Bundestages
nicht öffentlich statt (§ 69 Absatz 1
GOBT). Dies sichert Freiraum für unbefan-
gene Beratungen. Der Ausschuss kann im
Interesse einer größeren Transparenz für
den Bürger jedoch beschließen, »für einen
bestimmten Verhandlungsgegenstand oder
Teile desselben die Öffentlichkeit zuzulas-
sen«.

Gleichbedeutend mit der Gesetzgebungs-
tätigkeit nehmen die Ausschüsse auch an
der parlamentarischen Kontrolle der
Regierung teil. Die Ausschussmitglieder
können die Kontrolle aber nur dann wirk-
sam ausüben, wenn sie über die erforder-
lichen Informationen verfügen. Hierzu
können Ausschüsse öffentliche Anhörun-
gen von Sachverständigen, Interessenver-
tretern und anderen Auskunftspersonen
durchführen (§ 70 Absatz 1 Satz 1 GOBT).
Zudem haben sie das Recht, sich auch mit
»anderen Fragen aus ihrem Geschäftsbe-
reich« zu befassen (§ 62 Absatz 1 Satz 3
GOBT). Auch durch dieses sogenannte
»Selbstbefassungsrecht« wird den Aus-
schüssen die Möglichkeit eingeräumt, sich
zu informieren. 

Ein weiteres Instrument zur Wahrneh-
mung der Kontrollfunktion gegenüber der
Bundesregierung ist das in Artikel 43
Absatz 1 des Grundgesetzes vorgesehene
Zitierrecht. Damit haben das Plenum und 
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auch die Ausschüsse des Deutschen Bun-
destages das Recht, die Anwesenheit jedes
Mitglieds der Bundesregierung zu verlan-
gen. Die Bundesregierung hat andererseits
das Recht, zu allen Ausschusssitzungen
Vertreter zu entsenden und sich in der Sit-
zung jederzeit zu äußern. In der Praxis der
Ausschussberatungen wird die Kommuni-
kation mit den Vertretern der Bundesregie-
rung aber einvernehmlich geregelt.
Sowohl der Ausschuss als auch der Bun-
desminister für Verkehr, Bau- und Woh-
nungswesen legen großen Wert auf einen
regelmäßigen Meinungsaustausch. Daher
kommt der Minister häufig in die Aus-
schusssitzungen und stellt sich den Fragen
des Ausschusses. In fast jeder Ausschuss-
sitzung sind mehrere Parlamentarische
Staatssekretäre anwesend.

Einsetzung eines ständigen
Bundestagsausschusses

Sämtliche ständigen Ausschüsse werden
zu Beginn jeder Wahlperiode durch
Beschluss des Deutschen Bundestages neu
eingesetzt. Die Zusammensetzung der
Ausschüsse sowie die Regelung des Vorsit-
zes ist dabei im Verhältnis der Stärke der
einzelnen Fraktionen zueinander vorzu-
nehmen (§ 12 Satz 1 GOBT). Alle Aus-
schüsse spiegeln daher die zahlenmäßige
Stärke der im Bundestag vertretenen Frak-
tionen wider. Die Arbeitsbereiche der Aus-
schüsse orientieren sich seit langem an der

Aufgabenverteilung zwischen den Bun-
desministerien. Jedem Bundesministerium
steht also zumindest ein korrespondieren-
der Fachausschuss gegenüber. Die Größe
des jeweiligen Ausschusses bestimmt sich
vorrangig nach dessen Aufgabengebiet.

Ordentliche und stellvertretende
Mitglieder

Die Benennung der Ausschussmitglieder
und deren Stellvertreter obliegt den Frak-
tionen (§ 57 Absatz 2 Satz 1 GOBT). Mit 
40 ordentlichen Mitgliedern gehört der
Ausschuss für Verkehr, Bau- und Woh-
nungswesen auch in der 15. Wahlperiode
zu den an Mitgliedern stärksten Ausschüs-
sen. 17 Abgeordnete stellt die Fraktion der
SPD, die Fraktion der CDU/CSU entsendet
16, die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 4
und die Fraktion der FDP 3 Abgeordnete.
Jeder Ausschuss ist auch mit der gleichen
Anzahl an stellvertretenden Mitgliedern
besetzt. Ein stellvertretendes Ausschuss-
mitglied kann in gleicher Weise wie ein
ordentliches Mitglied aktiv an den Bera-
tungen teilnehmen und zum Beispiel die
Berichterstattung übernehmen. Die Teil-
nahme an Abstimmungen im Ausschuss
ist für ein stellvertretendes Mitglied aller-
dings nur dann möglich, wenn ein ordent-
liches Mitglied derselben Fraktion verhin-
dert ist. 
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Ausschussvorsitzender

»Die Ausschüsse bestimmen ihre Vorsit-
zenden und deren Stellvertreter nach den
Vereinbarungen im Ältestenrat« (§ 58
Absatz 1 GOBT). Entscheidend für die
Frage, wieviel Ausschussvorsitze eine
Fraktion erhält, ist ihre Größe. Kommt
keine entsprechende Verständigung
zustande – wie z. B. zu Beginn der 13. und
der 14. Wahlperiode – werden die Vorsitze
nach dem sogenannten Zugriffsverfahren
verteilt. In der 15. Wahlperiode, ebenso
wie in der Wahlperiode vorher, ist Eduard

Oswald (Fraktion der CDU/CSU) als Vor-
sitzender des Ausschusses für Verkehr,
Bau- und Wohnungswesen bestimmt wor-
den; in der 15. Wahlperiode ist seine Stell-
vertreterin Annette Faße (Fraktion der
SPD). 
»Dem Vorsitzenden obliegt die Vorberei-
tung, Einberufung und Leitung der Aus-
schusssitzungen sowie die Durchführung 

der Ausschussbeschlüsse« (§ 59 Absatz 1
GOBT). Der Vorsitzende kann im Rahmen
des vom Ältestenrat festgelegten Zeitplans
Ausschusssitzungen selbstständig einberu-
fen, darüber hinaus setzt er Termin und
Tagesordnung fest, sofern der Ausschuss
nicht im Einzelfall etwas anderes
beschlossen hat (§§ 60 Absatz 1, 61 Absatz
1 Satz 1 GOBT). Der Vorsitzende des Aus-
schusses für Verkehr, Bau- und Woh-
nungswesen führt die Sitzungen neutral,
was allerdings nicht bedeutet, dass er sich
nicht in seiner Funktion als Abgeordneter
an den Beratungen im Ausschuss aktiv
beteiligen darf. Seine Funktion bei der Lei-
tung der Ausschusssitzungen ist der des
Präsidenten des Deutschen Bundestages
bei der Leitung der Plenarsitzungen ver-
gleichbar.

Der Vorsitzende in einer Sitzung (links vom Vorsitzenden Parlamentarische Staatssekretärin Iris Gleicke, rechts
der Leiter des Ausschusssekretariats)
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Obleute
Der Vorsitzende des Ausschusses für Ver-
kehr, Bau- und Wohnungswesen legt Wert
auf eine enge und konstruktive Zusam-
menarbeit mit den Fraktionen. Ansprech-
partner sind für ihn die von den Fraktio-
nen gebildeten Arbeitsgruppen und deren
Obleute. Die Obleute agieren als Bin-
deglied zwischen dem Ausschuss und den
Fraktionsarbeitsgruppen. Dazu wirken sie
in den Arbeitsgruppen und im Obleute-
gespräch bei der Vorbereitung der Aus-
schusssitzungen entscheidend mit. Obleute
im Ausschuss für Verkehr, Bau- und Woh-
nungswesen sind Reinhard Weis (Sten-

dal) für die Fraktion der SPD, Dirk

Fischer (Hamburg) für die Fraktion der
CDU/CSU, Albert Schmidt (Ingolstadt)

für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

und Horst Friedrich (Bayreuth) für die
Fraktion der FDP. 

Ausschusssekretariat
Das Ausschusssekretariat ist eine eigen-
ständige Organisationseinheit der Bundes-
tagsverwaltung. Die Sekretariatsmit-
arbeiter sind Angehörige des öffentlichen
Dienstes. Aufgabe des Sekretariats ist es,
die Arbeit des Ausschusses und des Vor-
sitzenden in organisatorischer und wis-
senschaftlicher Hinsicht zu unterstützen.
Die Mitarbeiter führen dazu alle Aufgaben
aus, die zur Vorbereitung, Begleitung und
Nachbereitung der Ausschussarbeit not-
wendig sind. Das Sekretariat hält zu die-
sem Zweck beispielsweise die Verbindung
zu anderen Ausschusssekretariaten, den
entsprechenden Arbeitsgruppen der Frak-
tionen, der Bundesregierung und dem
Bundesrat, übernimmt die Organisation
von Delegationsreisen des Ausschusses
und bereitet Besuche der Delegationen
ausländischer Parlamente beim Ausschuss
für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen
vor.

Vorsitzender, stellvertretende Vorsitzende, Obleute
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Ausschussarbeit

Unter den vielfältigen Aspekten der Arbeit
des Ausschusses für Verkehr, Bau- und
Wohnungswesen steht die Durchführung,
Vorbereitung und Nachbereitung der Aus-
schusssitzungen im Vordergrund.

Obleutebesprechung

Erster Schritt zur Vorbereitung einer Sit-
zung ist die Obleutebesprechung, zu der
der Vorsitzende einlädt. In der Obleutebe-
sprechung werden außer der Tagesord-
nung der Ausschusssitzung auch alle für

den Ausschuss wichtigen organisatori-
schen Fragen besprochen. Im Ausschuss
für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen
findet die Obleutebesprechung zumeist im
Anschluss an eine Ausschusssitzung statt.
Außer dem Vorsitzenden, der stellvertre-
tenden Vorsitzenden und den Obleuten
nehmen auch Fraktionsreferenten, Vertre-
ter der Bundesregierung und Mitarbeiter
des Ausschusssekretariates teil. 
Zu Beginn der Besprechung wird über die
Tagesordnung für die nächste Ausschuss-
sitzung gesprochen; die zu beratenden

Blick in den Sitzungssaal des Ausschusses
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Vorlagen, die Reihenfolge der Tagesord-
nungspunkte, die Berichterstatter und der
Beginn der Sitzung werden festgelegt. Im
Anschluss werden sonstige Fragen der
Koordination der Ausschussarbeit beraten, 
zum Beispiel das Verlangen einer Fraktion,
dass die Bundesregierung dem Ausschuss
zu einem bestimmten Thema einen Bericht
erstatten soll sowie Wünsche von auslän-
dischen Delegationen, von Verbänden,
Unternehmen und sonstigen Institutionen,
mit dem Ausschuss ein Gespräch zu
führen. Die Obleute entscheiden fast
immer einvernehmlich. 

Tagesordnung

Auf der Grundlage der Ergebnisse des
Obleutegesprächs setzt der Vorsitzende die
Tagesordnung fest. Die Tagesordnung ist
die Grundlage für den Ablauf der Aus-
schusssitzung. Sie informiert über Zeit und
Ort der nächsten Ausschusssitzung, die
Beratungsgegenstände sowie über die
Berichterstatter zu den einzelnen Tages-
ordnungspunkten. Die Tagesordnung wird
in einer Auflage von fast 700 Stück
gedruckt und an die Ausschussmitglieder
sowie unter anderem an andere Ausschüs-
se, Bundesregierung und Bundesrat ver-
teilt. Sie ist auch elektronisch im Intranet
des Deutschen Bundestages und im Inter-
net abrufbar (www.bundestag.de). 

Organisatorische Vorbereitungen

Um einen reibungslosen Ablauf der Aus-
schusssitzung zu gewährleisten, sind noch
viele weitere Vorbereitungsschritte not-
wendig. Zum Beispiel werden mitberaten-
de Ausschüsse um die Abgabe einer Stel-
lungnahme zu Vorlagen gebeten, die der
Ausschuss abschließend beraten möchte,
Drucksachen, die noch für die Sitzung
benötigt werden, müssen gedruckt und
verteilt werden, und mit allen Stellen, die
die Sitzung technisch-organisatorisch
unterstützen sollen, muss eine Abstim-
mung erfolgen. Für den Vorsitzenden wer-
den die für die Sitzung wichtigen Unterla-
gen in einer Sitzungsmappe zusammenge-
stellt und die wichtigen Informationen für
den Sitzungsablauf schriftlich zusammen-
gefasst. 
Werden nach der Verteilung der Tagesord-
nung noch Stellungnahmen durch feder-
führende Ausschüsse angefordert, bean-
tragen Fraktionen die Beratung weiterer
überwiesener Vorlagen oder ergeben sich
durch aktuelle Ereignisse neue Beratungs-
themen, kann die Tagesordnung durch den
Vorsitzenden mit einer Ergänzungs-
mitteilung erweitert werden. 

Vor allem bei umfassenden Gesetzesvor-
haben arbeiten der Ausschuss und sein
Sekretariat mit dem Bundesministerium
für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen
eng zusammen. Zum Beispiel erstellt das
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Ministerium auf Anforderung des Aus-
schusses eine Synopse, in der die bisher
geltenden Rechtsvorschriften und die
während des Gesetzgebungsverfahrens
gemachten Vorschläge einander gegen-
über gestellt werden. Häufig nimmt der
Ausschuss an dem Text eines Gesetzent-
wurfes erhebliche Änderungen vor. Dann
entwirft das Ministerium eine Zusammen-
stellung, in der der ursprüngliche Gesetz-

entwurf und die Ausschussbeschlüsse
gegenübergestellt werden. 

Sitzungsvorbereitung in den
Fraktionen

Am Tag vor der Ausschusssitzung beraten
die Arbeitsgruppen der Fraktionen die ein-
zelnen Vorlagen auf der Tagesordnung des
Ausschusses. Damit befasst sich gegebe-

Erste Seite einer Tagesordnung
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nenfalls auch die gesamte Fraktion in ihrer
Sitzung, die in der Regel am Dienstag
Nachmittag stattfindet, um die Auffassun-
gen der einzelnen Arbeitsgruppen zu koor-
dinieren. Besonders bei Gesetzgebungs-
vorhaben gehen diesen Beratungen inten-
sive Abstimmungen, vor allem mit den
anderen beteiligten Arbeitsgruppen einer
Fraktion, voraus. 
Zumeist im Anschluss an die Arbeitsgrup-
pensitzung übersenden die Fraktionen
schriftliche Anträge, die sie am nächsten
Tag im Ausschuss zu den in der Aus-
schusssitzung zu beratenden Vorlagen ein-
bringen möchten. Bei Gesetzgebungs-
vorhaben und der Beratung des Bundes-
haushaltes können diese Anträge sehr
umfangreich sein und zahlreiche Ände-
rungsvorschläge beinhalten. Ist der Aus-
schuss für Verkehr, Bau- und Wohnungs-
wesen federführend, werden die Anträge
auch mitberatenden Ausschüssen zugelei-
tet. Ist der Ausschuss selber mitberatend,
werden ihm umgekehrt vom federführen-
den Ausschuss auch die dort eingebrach-
ten Änderungsanträge übermittelt. Häufig
gehen selbst umfangreiche Anträge noch
kurz vor der Ausschusssitzung ein.
Am Nachmittag vor der Sitzung signalisie-
ren die Fraktionen dem Vorsitzenden ihre
aktuellen Vorstellungen zum Ablauf der
Sitzung.

Ablauf der Sitzungen

Sitzungen finden im Ausschuss für Ver-
kehr, Bau- und Wohnungswesen in Sit-
zungswochen zumeist mittwochs statt. Sie
beginnen in der Regel um 9.30 Uhr und
dauern ca. viereinhalb Stunden ohne
Unterbrechung. 
Die Ausschussberatung beginnt »vor Ein-
tritt in die Tagesordnung« unter anderem
mit der Behandlung von Fragen zum
Ablauf der Sitzung und allgemeinen Infor-
mationen. Hier wird auch vereinbart, wel-
che Tagesordnungspunkte abgesetzt bzw.
vertagt werden sollen, welche gemeinsam
beraten werden sollen und über welche
Vorlagen ohne Debatte entschieden wer-
den kann. Dann ruft der Vorsitzende die
einzelnen Tagesordnungspunkte auf, wo-
bei es zu Abweichungen von der Reihen-
folge in der Tagesordnung kommen kann. 

Zu Beginn der Beratung eines Tagesord-
nungspunktes schildert der jeweilige
Berichterstatter den wesentlichen Inhalt
der Vorlage, gibt Hintergrundinformatio-
nen, geht auf etwaige Änderungsanträge
der Fraktionen ein und nimmt auch im
Namen seiner Fraktion eine Bewertung
vor. Anschließend erhält je ein Vertreter
der übrigen Fraktionen das Wort. Nach-
dem jede Fraktion einmal Gelegenheit
hatte, sich zu äußern, erteilt der Vorsitzen-
de das Wort in der Reihenfolge der Wort-
meldungen. Der Ausschuss könnte das 
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Ende der Debatte beschließen, wenn jede
Fraktion einmal zu Wort gekommen ist.
Fast immer erreicht der Vorsitzende aber
bereits durch seine Verhandlungsführung,
dass die Debatte in dem verfügbaren Zeit-
rahmen abgeschlossen werden kann.
Zumeist am Ende der Debatte erhält ein
Vertreter der Bundesregierung das Wort, in
der Regel ist dies eine Parlamentarische
Staatssekretärin oder ein Parlamenta-
rischer Staatssekretär des Bundesministe-
riums für Verkehr, Bau- und Wohnungs-
wesen. 

Die Beratung eines Tagesordnungspunktes
schließt mit der Abstimmung über die Vor-
lage und über dazu im Ausschuss einge-
reichte Anträge ab. Nach der Beratung von
Unterrichtungen durch die Bundesregie-
rung (zu denen auch EU – Vorlagen gehö-
ren) nimmt der Ausschuss sie häufig ohne
eine förmliche Abstimmung zur Kenntnis.
Bei Gesetzentwürfen und im Plenum ein-
gebrachten Anträgen wird immer abge-
stimmt. Die Abstimmungen können insbe-
sondere bei Gesetzentwürfen (mit Abstim-
mung über die einzelnen Vorschriften) und
bei der Beratung des Haushaltes des Bun-
desministeriums für Verkehr, Bau- und
Wohnungswesen (Einzelplan 12) sehr um-
fangreich sein. Dann einigt man sich auf
ein »Drehbuch« für die Reihenfolge, in der
über die einzelnen Punkte abgestimmt
wird. Bei knappen Mehrheiten ist es vor
allem für die Mehrheitsfraktionen wichtig,

dass bei Abstimmungen alle Stimmberech-
tigten aus ihren Reihen anwesend sind.
Sind die Mehrheiten unklar, verlangt die
Opposition häufig eine Einzelauszählung
der Stimmen.

Nachbereitung

Im Anschluss an eine Sitzung sind eine
Vielzahl von Nacharbeiten erforderlich.
Der Vorsitzende setzt die Beschlüsse des
Ausschusses um; dabei unterstützt ihn das
Ausschusssekretariat. Zu federführend
beratenen Vorlagen sind Entwürfe für
Beschlussempfehlung und Bericht an das
Plenum des Deutschen Bundestages zu
erstellen (s. das Beispiel auf Seite 49 ff.),
Stellungnahmen für federführende Aus-
schüsse sind zu entwerfen, bei lediglich
zur Kenntnis genommenen Unterrichtun-
gen ist der Präsident des Deutschen Bun-
destages über die Kenntnisnahme zu
informieren. Nicht selten müssen bei
wichtigen Gesetzesvorhaben Beschluss-
empfehlung und Bericht des Ausschusses
noch am Tag der Beschlussfassung an alle
Abgeordneten des Deutschen Bundestages
verteilt werden, weil die Beratung der Vor-
lage im Plenum am nächsten oder über-
nächsten Tag vorgesehen ist. Dafür müs-
sen bereits vorher Entwürfe verfasst, abge-
stimmt und parallel zu der laufenden
Ausschusssitzung ergänzt werden. 
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Beschlussempfehlung und Bericht für das Plenum (Deckblatt) – der Text ist auf Seite 49 ff. vollständig abge-
druckt
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Schließlich ist zu jeder Sitzung ein Proto-
koll zu erstellen. Im Ausschuss für Ver-
kehr, Bau- und Wohnungswesen wird bei
nichtöffentlichen Sitzungen ein Kurzpro-
tokoll verfasst, welches neben den Anträ-
gen und den gefassten Beschlüssen auch
den wesentlichen Verlauf der Beratung
wiedergibt. 

Anhörungen

Anhörungen sind Ausschusssitzungen, in
denen sich die Ausschussmitglieder durch
Sachverständige zu Beratungsgegen-
ständen des Ausschusses informieren las-
sen. Sie sind für den Ausschuss ein wich-
tiges Mittel zur Unterstützung der parla-
mentarischen Meinungsbildung und ein
bedeutendes Kontrollinstrument des Aus-
schusses gegenüber der Bundesregierung.
Eine Anhörung zu einer dem Ausschuss
zur federführenden Beratung überwiese-
nen Vorlage wird durchgeführt, wenn dies
mindestens ein Viertel der Mitglieder des
Ausschusses verlangt. Eine Anhörung
kann also auch gegen die Mehrheit im
Ausschuss erzwungen werden und ist
daher ein wichtiges Mittel der Opposition,
auf die Beratung einer Vorlage Einfluss zu
nehmen. Soll die Anhörung allerdings
nicht zu einer überwiesenen Vorlage erfol-
gen, sondern zu einem Thema, das der
Ausschuss selbst aufgegriffen hat, kann
nur die Mehrheit dies beschließen. Anhö-
rungen sind im Ausschuss für Verkehr,

Bau- und Wohnungswesen fast immer
öffentlich. Das heißt, dass grundsätzlich
jeder interessierte Bürger daran teilneh-
men kann. Ist die Anhörung vom Aus-
schuss beschlossen, muss sie noch vom
Präsidenten des Deutschen Bundestages
genehmigt werden.

Zu einem der entscheidenden Schritte bei
der Vorbereitung einer Anhörungssitzung
gehört die Benennung der Sachverständi-
gen. Die Festlegung ihrer Gesamtzahl für
eine Anhörung erfordert die Abwägung
zwischen dem Wunsch, einen umfassen-
den Überblick über alle Standpunkte zu
gewinnen, und der praktischen Durchführ-
barkeit einer Anhörung in der verfügbaren
Zeit. Im Regelfall werden Sachverständige
auf der Grundlage einer interfraktionellen
Einigung benannt. Andernfalls bestimmt
der Ausschuss die Gesamtzahl der Sach-
verständigen und die Fraktionen können
dann davon eine vom Verhältnis ihrer
Stärke im Ausschuss abhängige Zahl von
Sachverständigen benennen. Der Aus-
schuss für Verkehr, Bau- und Wohnungs-
wesen hört in der Regel zwischen 12 und
20 Sachverständige an.

Zum Anhörungsthema erarbeitet der Aus-
schuss zur Vorbereitung der Sachverstän-
digen üblicherweise einen Fragenkatalog.
Auch hier wird Einvernehmen zwischen
den Fraktionen angestrebt; andernfalls
reicht jede Fraktion ihre eigenen Fragen
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als selbständigen Teil des Fragenkatalogs
ein. 

Der Vorsitzende lädt die Sachverständigen
im Namen des Ausschusses ein. In aller
Regel folgen diese der Einladung gerne,
sehen sie es doch als besondere Anerken-
nung ihrer fachlichen Qualifikation an, als
Gelegenheit, die Interessen der von ihnen
vertretenen Verbände zu verdeutlichen,
oder empfinden es zumindest als ihre
staatsbürgerliche Pflicht, das Parlament
bei seiner Arbeit zu unterstützen. Der Vor-
sitzende bittet die Sachverständigen auch,
zur Vorbereitung der Anhörung jeweils
eine schriftliche Stellungnahme zum
Anhörungsthema einzureichen.

Bei einer Anhörung unterscheiden sich die
Abläufe von denen einer gewöhnlichen
Sitzung erheblich. Im Ausschuss für Ver-
kehr, Bau- und Wohnungswesen ist es
üblich, dass der Vorsitzende zu Beginn der
Sitzung die Sachverständigen vorstellt,
den geplanten Ablauf der Anhörung
beschreibt und eine kurze Einführung in
das Thema der Anhörung gibt. Nachdem
die Sachverständigen ihre Position kurz
dargestellt haben, erhalten die Berichter-
statter der Fraktionen Gelegenheit, an
diese Fragen zu stellen. Es folgen – abhän-
gig von der verfügbaren Zeit – weitere
Fragerunden, in der alle Ausschussmitglie-
der (und gegebenenfalls auch die Mitglie-
der mitberatender Ausschüsse) die Sach-

verständigen befragen können. Der Vorsit-
zende wirkt durch seine Verhandlungs-
führung darauf hin, den Zeitrahmen der
Anhörungssitzung zu Gunsten einer um-
fassenden Information des Ausschusses
optimal auszuschöpfen.

An öffentlichen Anhörungen des Aus-
schusses für Verkehr, Bau- und Woh-
nungswesen können interessierte Bürger,
nach Voranmeldung und soweit die räum-
lichen Kapazitäten reichen, teilnehmen.
Anstelle des Kurzprotokolls wird bei
öffentlichen Anhörungen ein redigiertes
Wortprotokoll erstellt, das im Einzelfall
auch an interessierte Bürger und Verbände
verteilt wird. 

Der Ausschuss hat in der 14. Wahlperiode
13 öffentliche Anhörungen durchgeführt,
davon alleine im letzten Jahr der Wahl-
periode 6. Eine Übersicht über die öffent-
lichen Anhörungen der 14. Wahlperiode
ist auf Seite 42 ff. abgedruckt. 
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Bürger und Ausschuss

Viele Bürgerinnen und Bürger wenden
sich mit ihren Sorgen und Wünschen an
den Ausschuss für Verkehr, Bau- und
Wohnungswesen und an seinen Aus-
schussvorsitzenden. Für den Ausschuss ist
das eine wichtige Informationsquelle, um
bürgernahe Politik gestalten zu können. 
Das Spektrum der Eingaben reicht von
Stellungnahmen zu Grundsatzfragen der
Bau- und Verkehrspolitik über Forderun-
gen zu aktuellen politischen Themen und
Fragen zum Sachstand der Ausschussbera-
tungen bis hin zu dem Wunsch nach einer
ganz konkreten Beratung in Alltagsfragen.
Viele Bürger und Bürgerinitiativen wen-
den sich auch wegen des Ausbaus von
Verkehrswegen in ihrer Region an den
Ausschuss. Es kommt vor, dass an den
Ausschuss sowohl Befürworter als auch
Gegner eines bestimmten Gesetzesvorha-
bens oder Verkehrsprojektes herantreten.
Besonders umfassend ist das Bürger-
engagement bei der Beratung des Bundes-
verkehrswegeplans und der Bedarfspläne
zum Fernstraßenausbaugesetz bzw. zum
Bundesschienenwegeausbaugesetz. So
gingen bei der Beratung des Bundes-
verkehrswegeplans 1992 etwa 1300 Einga-
ben ein. 

Der Ausschuss nimmt die Eingaben der
Bürger ernst. Deshalb ist er bemüht, auf 

jede Eingabe angemessen zu antworten.
Dabei muss er aber berücksichtigen, dass
für die Behandlung von Bitten und
Beschwerden an den Deutschen Bundestag
nach dem Grundgesetz der Petitionsaus-
schuss zuständig ist (Artikel 17 und Arti-
kel 45 c Grundgesetz). Dies gilt in der
Regel auch für Eingaben, die unmittelbar
an den Ausschuss oder den Ausschuss-
vorsitzenden gerichtet sind. Solche Peti-
tionen werden deshalb vom Ausschuss an
den Petitionsausschuss weitergeleitet. Der
Petitionsausschuss holt zu der Petition
eine Stellungnahme des Ausschusses für
Verkehr, Bau- und Wohnungswesen ein,
wenn die Petition den Gegenstand einer
Beratung in diesem Fachausschuss betrifft
(§ 109 Absatz 1 der Geschäftsordnung des
Deutschen Bundestages). In Fällen, bei
denen die Eingabe für die politische Wil-
lensbildung bedeutsam sein kann, infor-
miert der Vorsitzende auch die Obleute der
Fraktionen im Ausschuss.

Die Erteilung von Auskünften zu Informa-
tionen mit vertraulichem Charakter und
eine (Rechts)beratung durch den Aus-
schuss sind nicht möglich. Protokolle
nichtöffentlicher Ausschusssitzungen sind
grundsätzlich auch nicht öffentlich
zugänglich. Es besteht jedoch eine Viel-
zahl von Möglichkeiten, sich über die
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Arbeit des Ausschusses für Verkehr, Bau-
und Wohnungswesen zu informieren.
Tagesordnungen des Ausschusses, Be-
schlussempfehlungen und Berichte sowie
Pressemitteilungen werden im Internet
(www.bundestag.de) veröffentlicht. Außer-
dem berichtet das Pressezentrum des Deut-
schen Bundestages über viele Ausschuss-
sitzungen in »heute im bundestag (hib)«
und in der Zeitung »Das Parlament«.

Interessengruppen 
und Ausschuss

Der Kontakt zu Verbänden und Unterneh-
men aus dem Zuständigkeitsbereich des
Ausschusses hat für die Ausschussarbeit
große Bedeutung. Damit gewinnt der Aus-
schuss wichtige Informationen aus der
Sicht derjenigen, die vor Ort Gesetze
anwenden müssen bzw. betroffen sind.
Vertreter von Verbänden und Unterneh-
men werden zum Beispiel als Experten zu
Anhörungen oder als Gesprächspartner in
Ausschusssitzungen eingeladen, um aktu-
elle Themen zu erörtern. Aber auch außer-
halb von Ausschusssitzungen findet ein
Meinungsaustausch der Ausschussmitglie-
der mit führendenden Repräsentanten von
Verbänden und Unternehmen statt. Mit
Vertretern vieler wichtiger Institutionen
treffen sich die Ausschussmitglieder regel-
mäßig zu Informationsveranstaltungen.
Ein anderes Forum für den Gedankenaus-
tausch sind von interessierten Abgeord-
neten gegründete Parlamentsgruppen, in
denen sich Abgeordnete mit Experten tref-
fen, um sich zum Beispiel mit dem Schie-
nenverkehr oder der Binnenschifffahrt zu
befassen. 
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Internationale Kontakte

Für eine Welt, in der der Austausch von
Gütern, Dienstleistungen und Informatio-
nen stetig zunimmt, in der immer mehr
gereist wird und in der die Bedeutung der
Zusammenarbeit zwischen den Staaten
weiter wächst, ist ein gut funktionierendes
internationales Verkehrssystem entschei-
dend. Um dieses gewährleisten zu können,
sind enge und gute Beziehungen zwischen
den beteiligten Ländern wichtig. Dazu lei-
stet auch der Ausschuss für Verkehr, Bau-
und Wohnungswesen mit seinen vielfälti-
gen internationalen Kontakten einen Bei-
trag. Themen wie die Harmonisierung der
Wettbewerbsbedingungen für das Ver-
kehrsgewerbe in Europa, die Sicherheit des
internationalen Luftverkehrs, die Zusam-
menarbeit bei der Flugsicherung, die Ver-
einbarung von Start- und Landerechten im
Luftverkehr, die Kooperation bei der Ver-
meidung bzw. Bewältigung von Schiffsun-
glücken, die Schaffung und Verbesserung
von Verbindungen im internationalen
Eisenbahnverkehr, die Verbesserung der
Straßen- und Schienenverbindungen nach
Osteuropa und der Transit durch die
Alpenregion sind dabei wichtige Ge-
sprächsgegenstände. Durch die internatio-
nalen Kontakte erhält der Ausschuss auch
Informationen, wie Probleme in anderen
Ländern gelöst werden. Daraus ergeben 

sich vielfältige Anregungen für seine
Arbeit. 

Besonders hervorzuheben sind die Kon-
takte zu Ländern, deren Beitritt zur EU
vorbereitet wird. Der Ausschuss hat unter
anderem Polen, Ungarn, Tschechien und
Slowenien besucht. Delegationen aus
Tschechien, Rumänien, Ungarn und Polen
wurden zu Gesprächen empfangen.

Die Kontakte werden vor allem durch
Gespräche mit ausländischen Delegatio-
nen oder Vertretern internationaler Orga-
nisationen in Berlin sowie durch Besuche
von Delegationen des Ausschusses im
Ausland gepflegt. An einer Delegationsrei-
se nehmen in der Regel sechs Mitglieder
des Ausschusses teil. Mit einem ausführli-
chen Bericht informiert die Delegation alle
Ausschussmitglieder über die Arbeitser-
gebnisse der Reise. 
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Grundsatzpositionen der
Fraktionen zu den politischen
Themen des Ausschusses

Fraktion der SPD

von Reinhard Weis (Stendal), MdB

Wir verfolgen das Leitbild einer nachhal-
tigen, umweltfreundlichen und klimascho-
nenden Mobilität. Vordringlich ist der
Aufbau einer integrierten Verkehrsinfra-
struktur, in der die lange vernachlässigte
Schiene gestärkt wird. Die zentralen Auf-
gaben für die nächsten Jahre sind die Öff-
nung des europäischen Schienennetzes
und die Verdoppelung des Güterschienen-
verkehrs bis 2015. Die Preise der Mobilität
müssen sich nach den verursachten Kosten
richten; die Einführung der Lkw-Maut im
Jahre 2003 spielt dabei eine herausragen-
de Rolle. 

Mobilität ist zentral für Lebensqualität
und Freiheit des Menschen sowie für die
Stärkung der Wirtschaftskraft unserer
hochentwickelten Industriegesellschaft.
Alle Verkehrsträger brauchen faire Wett-
bewerbsbedingungen untereinander und
im Verhältnis zu den europäischen Part-
nern. Preis- und Lohndumping im Stra-
ßengüterverkehr müssen beendet werden.
Mobilität muß sicherer werden: Wir wol-
len die Unfallzahlen absenken und insbe-
sondere die Rechte der schwächsten Ver-

kehrsteilnehmer, die der Kinder und der
älteren Menschen, stärken. 

Lebenswerte Städte und Gemeinden sind
das Ziel unserer Verkehrs-, Bau- und Woh-
nungspolitik. Dazu gehört ein ausreichend
bedarfsgerechtes Angebot an bezahlbaren
Wohnungen. Durch attraktive, wirt-
schaftsstarke und familienfreundliche
Städte leisten wir einen spürbaren Beitrag
für mehr Lebensqualität und sozialen
Zusammenhalt in den Städten: wir verbin-
den einen funktionsfähigen Wohnungs-
markt mit sozialer Sicherung. Die Kosten-
senkung im Wohnungsbau, Klimaschutz
und Energieeinsparung und die Mobilisie-
rung von Bauland. Wir werden die
Neuorientierung der Städtebau- und Woh-
nungspolitik – ausgerichtet am Leitbild
der Nachhaltigkeit – weiter entwickeln.
Ein attraktives öffentliches Verkehrssy-
stem ist das Rückgrat der Mobilität in
Städten und Gemeinden.
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Fraktion der CDU/CSU

von Dirk Fischer (Hamburg), MdB

• Im Verkehrsbereich Beseitigung der
enormen Defizite durch bedarfsge-
rechte Haushaltsansätze für Ausbau
und Unterhalt unserer Verkehrsinfra-
struktur. Förderung privater Finanzie-
rungsmodelle und der die Haushalts-
finanzierung ergänzenden Nutzerfi-
nanzierung.

• Bessere Vernetzung und Kooperation
der Verkehrsträger entsprechend ihrer
arteigenen Stärken. Dazu auch An-
wendung der Transrapid-Technologie
in Deutschland.

• Abbau fiskalischer Belastungen beim
gewerblichen Güterkraftverkehr in
Deutschland (wettbewerbsfördernde
Kompensation von Lkw-Maut und
Ökosteuer), Harmonisierung der EU-
Wettbewerbsbedingungen sowie
schützende Übergangsregelungen bei
der EU-Osterweiterung.

• Konsequente Durchführung der Bahn-
reform einschließlich Trennung von
Netz und Betrieb, um durch Wettbe-
werb im Schienenverkehr dort mehr
Verkehr abzuwickeln und den Auf-
wand der Steuerzahler zu mindern. 

• Verstärkte Nutzung umweltschonen-
der Technologien bei Schadstoffredu-
zierung und Lärmbekämpfung.

• Intensive Verkehrssicherheitsarbeit im
Straßen-, Schienen- und Luftverkehr.

• Im Baubereich Abbau von investi-
tionshemmenden Rahmenbedingun-
gen, um dem Entstehen von Woh-
nungsversorgungsengpässen und da-
durch überdurchschnittlichen Miet-
preissteigerungen entgegenzuwirken. 

• Wieder breitgestreute Wohneigen-
tumsbildung für sozialen Frieden,
Vermögensbildung, private Altersvor-
sorge und Familienförderung. 

• Erhaltung lebenswerter Innenstädte 
als Ziel der Städtebaupolitik (Nut-
zungsmischung zwischen Wohnen
und Arbeiten, präventive Verhinde-
rung sozialer Brennpunkte, Berück-
sichtigung demografischer Verände-
rungen).
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Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

von Albert Schmidt (Ingolstadt), MdB

Grüne Politik setzt auf die Integration von
Bauen, Siedlungsentwicklung und Ver-
kehr.
In einer offenen Gesellschaft ist Mobilität
eine Grundbedingung für individuelle
Entfaltung und ebenso für soziale und
wirtschaftliche Teilhabe. Unbegrenzte Ver-
kehrszunahme führt aber zu großen öko-
logischen Schäden und volkswirtschaft-
lichen Belastungen. 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN verfolgen das Leit-
bild einer nachhaltigen Mobilität. Mit
Rekordinvestitionen in die Verkehrs-
infrastruktur, mit der Gleichstellung von
Schiene und Straße und mit wichtigen
Grundsatzentscheidungen für ein inte-
griertes Verkehrssystem hat die Bun-
desregierung die Weichen richtig gestellt.
Das Verkehrssystem wollen wir insgesamt
umweltfreundlicher gestalten und damit
auch einen Beitrag zum Klimaschutz lei-
sten. 
Nach Jahren der Vernachlässigung wird
das Streckennetz der Bahn von Grund auf
modernisiert. Auch mit der LKW-Maut
stellen wir Chancengleichheit zwischen
den Verkehrsträgern her, damit Bahn und
Binnenschiff Marktanteile gewinnen kön-
nen. Den Radverkehr stärken wir mit
einem Nationalen Radverkehrsplan 2002 –
2012. 

Grüne Bau- und Wohnungspolitik orien-
tiert sich an den Leitbildern einer nach-
haltigen Entwicklung von Stadt und Regi-
on und der »Stadt der kurzen Wege«. Wir
wollen die Zentren stärken, Maßnahmen
zur Begrenzung des Flächenverbrauchs
und zur Verkehrsvermeidung ergreifen,
brachliegende Flächen in den Städten für
den Wohnungsbau mobilisieren, Investi-
tionen in die Modernisierung der Woh-
nungsbestände verstärken und den sozia-
len Zusammenhalt unserer Städte stärken. 

Der demografische Wandel und die zuneh-
mende Regionalisierung der Wohnungs-
märkte stellt die Bau- und Wohnungspoli-
tik vor große Herausforderungen. Mit der
Reform des sozialen Wohnungsbaus, dem
Stadtumbauprogramm Ost und einem um-
fassenden Förderprogramm zur energeti-
schen Modernisierung der Wohnungsbe-
stände haben wir bereits erfolgreich die
Weichen für eine flexible und bestandso-
rientierte Wohnungspolitik gestellt. Diesen
Weg wollen wir fortsetzen. 



33

Fraktion der FDP

von Horst Friedrich (Bayreuth), MdB

Für die FDP-Bundestagsfraktion ist Mobi-
lität ein Teil der Freiheit und eine Voraus-
setzung von Lebensqualität, Fortschritt
und Wirtschaftswachstum in Deutsch-
land. In den letzten Jahrzehnten wären
40% des Produktivitätsfortschritts in
Deutschland ohne ein Mehr an Mobilität
nicht möglich gewesen. Zukünftig ist
Verkehrspolitik stärker als Voraussetzung
für Wachstum zu sehen. Mit der Realisie-
rung wenigstens einer Strecke für eine
Magnetschwebebahn wäre Deutschland
führend in dieser fortschrittlichen Techno-
logie. Aus umweltpolitischer Sicht wäre
sie langfristig eine gute Alternative zum
Fliegen. Gerade im Zuge der EU-Oster-
weiterung wird sich viel mehr Verkehr
durch Deutschland bewegen. Um diesen
Anforderungen auch speziell im
Güterkraftverkehr gerecht zu werden,
muß der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur
beschleunigt werden. Dies kann nur durch
die Privatisierung von Bau und Erhalt der
Verkehrswege und durch erhöhte Investi-
tionen erfolgen. Aber darunter darf das
Transportgewerbe nicht leiden, um keine
Arbeitsplätze zu gefährden. Soll das
Unternehmen Deutsche Bahn mit anderen
Verkehrsträgern mithalten, muß es sich
dem Wettbewerb stellen und die Trennung
von Netz und Betrieb zulassen.

Die Lasten der Umstellung auf ein anderes
Finanzierungssystem der Verkehrsinfra-
struktur müssen in Zukunft – auch auf
europäischer Ebene – gerechter verteilt
werden. 
Im Bereich des Bau- und Wohnungswe-
sens spricht sich die FDP-Bundestagsfrak-
tion für eine Initiative zur Stärkung des
Wohneigentums als Teil der privaten
Altersvorsorge aus. Neben der Privatisie-
rung der öffentlichen Wohnungsbestän-
de sind für die Liberalen weiterhin folgen-
de Punkte wichtig: die Beibehaltung der
Eigenheimförderung, die Novellierung
des Wohneigentumsrechts, die Entbüro-
kratisierung des Baurechts und die
Umschichtung von Mitteln für einen ver-
stärkten Umbau der Innenstädte.
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Eduard Oswald, 
MdB (CDU/CSU – Fraktion) 
Vorsitzender des Ausschusses für Ver-
kehr, Bau- und Wohnungswesen

Geboren am 6. September 1947 in Augs-
burg; katholisch; verheiratet, zwei Kinder.
Wirtschaftsschule, kaufmännische Lehre,
Einzelhandelskaufmann. Studium zum
Diplombetriebswirt (FH) in München, Stu-
dium für das Lehramt an der Universität
Augsburg. Hauptschullehrer a. D. Seit
1966 Mitglied der CSU. 1972 bis 1998 Mit-
glied des Kreistages von Augsburg. 1973
bis 1999 CSU-Kreisvorsitzender im Land-
kreis Augsburg. 1978 bis 1986 Mitglied
des Bayerischen Landtages. Mitglied des
Bundestages seit 1987; Mitglied des Vor-
stands der CDU/CSU-Fraktion, Mai 1992
bis Januar 1998 Parlamentarischer
Geschäftsführer; 14. Januar bis 26. Okto-
ber 1998 Bundesminister für Raumord-
nung, Bauwesen und Städtebau. Vorsit-
zender des Ausschusses für Verkehr, Bau-
und Wohnungswesen seit dem 13. Novem-
ber 1998.

Biografien – 
Vorsitzender, stellvertretende
Vorsitzende, Obleute
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Annette Faße, MdB (SPD – Fraktion),
stellvertretende Vorsitzende des Aus-
schusses für Verkehr, Bau- und Woh-
nungswesen 

Geboren am 6. September 1947 in Lan-
gen-Imsum; evangelisch; verheiratet, zwei
Kinder. Realschulabschluß. Staatlich
geprüfte Erzieherin.
Kindergartenleiterin, pädagogische Mit-
arbeiterin an einer Schule für körperbe-
hinderte Kinder und in der Erwachsenen-
bildung. Mitgliedschaften in Gewerkschaft 
Bauen – Agrar – Umwelt, Arbeiterwohl-
fahrt, Hafenwirtschaftsgemeinschaft Cux-
haven, im Nautischen Verein, im Betreu-
ungsverein »Frauen helfen Frauen«; im
Weißen Ring, in »Frauen in der Binnen-
schiffahrt«, Verband der Seemannsfrauen
e. V.; ehrenamtliche Geschäftsführerin bei
Familie in Not. Eintritt in die SPD 1972;
Unterbezirksvorsitzende, stellvertretende
Bezirksvorsitzende, Mitglied des Parteira-
tes. Mitglied im Kreistag von Cuxhaven.
Mitglied des Bundestages von 1987 bis
1990 und seit 1994.

Reinhard Weis (Stendal), Obmann der
SPD – Fraktion im Ausschuss für Verkehr,
Bau- und Wohnungswesen 

Geboren am 12. März 1949 in Tangermün-
de, Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt;
römisch-katholisch; verheiratet, zwei Kin-
der. Abitur und Berufsausbildung zum
Elektromonteur in Merkers/ Rhön. Studi-
um des Elektroingenieurwesens an der
Technischen Hochschule Ilmenau zum
Diplomingenieur. Beruflich tätig als Kraft-
werksleiter und Hauptenergetiker in der
Produktionsvorbereitung, Projektierung
und Inbetriebnahme von Kraftwerken.
Eintritt in die SPD (SDP) im November
1989; Gründung des Ortsvereins Stendal
im Dezember 1989. Mitglied der Volks-
kammer vom 18. März bis 2. Oktober
1990. Mitglied des Bundestages seit 
3. Oktober 1990.
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Dirk Fischer (Hamburg), Obmann der
CDU/CSU – Fraktion im Ausschuss für
Verkehr, Bau- und Wohnungswesen

Geboren am 29. November 1943 in Beven-
sen, Kreis Uelzen; evangelisch, ledig. Abi-
tur 1964 am Ostseegymnasium Timmen-
dorfer Strand. Von 1964 bis 1966 Wehr-
dienst bei der Bundeswehr, z.Z.
Oberleutnant d. R. Studium an der Uni-
versität Hamburg, Rechtswissenschaftliche
Fakultät, 1975 erstes, 1978 zweites juristi-
sches Staatsexamen. 1978 bis 1980 Justi-
tiar in einem Großhandelsunternehmen.
Seit 1982 Zulassung als Rechtsanwalt. Seit
1967 Mitglied der CDU und der Jungen
Union; von 1970 bis 1977 Landesvorsit-
zender der Jungen Union Hamburg; seit
1972 Mitglied des CDU-Landesvorstandes
in Hamburg und seit 1976 stellvertreten-
der  CDU-Landesvorsitzender; seit 1974
Kreisvorsitzender der CDU-Hamburg-
Nord. Mitglied der Hamburger Bürger-
schaft von 1970 bis 1981. Seit 1992 Lan-
desvorsitzender der CDU Hamburg. Mit-
glied des Bundestages seit 1980; seit 1989
Vorsitzender der Arbeitsgruppe Verkehr
der CDU/CSU-Fraktion.

Albert Schmidt (Ingolstadt), Obmann der
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Aus-
schuss für Verkehr, Bau- und Wohnungs-
wesen

Geboren am 13. Februar 1951 in Uffen-
heim/Mittelfranken; katholisch; verheira-
tet, zwei erwachsene Kinder. 1969 Abitur.
1969 bis 1976 Pädagogik-Studium in
Nürnberg und Eichstätt; Abschluß als
Diplompädagoge und Volksschullehrer
(Zweites Staatsexamen). 1976 bis 1978
wissenschaftlicher Mitarbeiter an der
Katholischen Universität Eichstätt, 1978
bis 1994 im Volksschuldienst in verschie-
denen Jahrgangsstufen, seit 1982 auch
Mitglied im örtlichen Personalrat. 1982 bis
1990 als Musiker, Texter und Komponist
mit dem Musikkabarett »Liederbayern
Band« unterwegs auf Bayerns Kleinkunst-
bühnen; Veröffentlichung von vier LPs,
einer Solo-LP und Herausgabe der CD »Das
etwas andere Heimatlied«. Mitglied und
Mitarbeit bei der GEW, im Bund Natur-
schutz, im Umweltinstitut München e. V.,
im Kinderschutzbund, im Verkehrsclub 
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Deutschland (VCD) und in der Kulturpoli-
tischen Gesellschaft e. V. Seit 1982 über
die Friedens- und Ökologiebewegung Mit-
glied der GRÜNEN; 1986 bis 1991 Spre-
cher der überparteilichen Bürgerinitiative
»Naturpark statt Raketenpark«. 1985 bis
1994 Mitglied des Kreistags im Landkreis
Eichstätt. Mitglied des Bundestages seit
1994. 

Horst Friedrich (Bayreuth), Obmann der
FDP – Fraktion im Ausschuss für Verkehr,
Bau- und Wohnungswesen

Geboren am 12. Oktober 1950 in Bay-
reuth; evangelisch-lutherisch; verheiratet,
zwei Kinder. Volksschule, Realschule
(mittlere Reife), Lehre als Industriekauf-
mann bei Beton- und Fertigteilbau-Unter-
nehmen in Bayreuth, Weiterbildung zum
Betriebswirt (VWA) an der Verwaltungs-
und Wirtschaftsakademie in Bayreuth.
Wehrdienst beim Gebirgsjägerbataillon
231. Langjährige Tätigkeit als Industrie-
kaufmann in der Lehrfirma, u.a. fünf Jahre

als Personalchef. Seit 1983 als Handels-
vertreter selbständig. Mitglied der FDP seit
1984; Ortsvorsitzender in Bayreuth 1985
bis 1995, Bezirksschatzmeister von 1987
bis 1998; Bezirksvorsitzender seit 1998;
Vorsitzender des Landesfachausschuss
Verkehr und Wohnungsbau; seit 2000
stellvertretender Landesvorsitzender der
FDP Bayern; Mitglied des Bundestages seit
1990; Vorsitzender des Arbeitskreises für
Verkehr, Raumordnung, Bildungs- und
Forschungspolitik, Bauwesen und Städte-
bau, Umwelt- und Naturschutz sowie
Reaktorsicherheit und Verkehrspolitischer
Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. 

Quelle für die Biographien: Amtliches Handbuch des
Deutschen Bundestages – Stand: Mai 2003
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Mitglieder des Ausschusses 
in der 15. Wahlperiode

Vorsitzender: Eduard Oswald, MdB (CDU/CSU)

Stellv. Vorsitzende: Annette Faße, MdB (SPD)
Obmann SPD Reinhard Weis (Stendal), MdB
Obmann CDU/CSU Dirk Fischer (Hamburg), MdB
Obmann BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Albert Schmidt (Ingolstadt), MdB
Obmann FDP Horst Friedrich (Bayreuth), MdB

Ordentliche Mitglieder (insgesamt 40)

MdB E-Mail Adresse

SPD (17):

Bartol, Sören soeren.bartol@bundestag.de
Beckmeyer, Uwe uwe.beckmeyer@bundestag.de
Bruckmann, Hans-Günter hans-guenter.bruckmann@bundestag.de
Danckert, Dr. Peter Wilhelm peter.danckert@bundestag.de
Faße, Annette annette.fasse@bundestag.de
Fornahl, Rainer rainer.fornahl@bundestag.de
Groneberg, Gabriele gabriele.groneberg@bundestag.de
Kranz, Ernst ernst.kranz@bundestag.de
Lucyga, Dr. Christine christine.lucyga@bundestag.de
Paula, Heinz heinz.paula@bundestag.de
Rehbock-Zureich, Karin karin.rehbock-zureich@bundestag.de
Scheffler, Siegfried siegfried.scheffler@bundestag.de
Spanier, Wolfgang wolfgang.spanier@bundestag.de
Weis, Petra petra.weis@bundestag.de
Weis (Stendal), Reinhard reinhard.weis@bundestag.de
Wetzel, Dr. Margrit margrit.wetzel@bundestag.de
Wright, Heidi heidi.wright@bundestag.de
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CDU/CSU (16):

Blank, Renate renate.blank@bundestag.de
Brunnhuber, Georg georg.brunnhuber@bundestag.de
Deittert, Hubert hubert.deittert@bundestag.de
Ferlemann, Enak enak.ferlemann@bundestag.de
Fischer (Hamburg), Dirk dirk.fischer@bundestag.de
Fuchs, Dr. Michael michael.fuchs@bundestag.de
Götz, Peter peter.goetz@bundestag.de
Hofbauer, Klaus klaus.hofbauer@bundestag.de
Königshofen, Norbert norbert.koenigshofen@bundestag.de
Kuhn (Zingst), Werner werner.kuhn@bundestag.de
Lintner, Eduard eduard.lintner@bundestag.de
Minkel, Klaus klaus.minkel@bundestag.de
Oswald, Eduard eduard.oswald@bundestag.de
Storjohann, Gero gero.storjohann@bundestag.de
Vogel, Volkmar volkmar.vogel@bundestag.de
Wächter, Gerhard gerhard.waechter@bundestag.de

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (4):

Eichstädt-Bohlig, Franziska franziska.eichstaedt-bohlig@bundestag.de
Hettlich, Peter peter.hettlich@bundestag.de
Schmidt (Ingolstadt), Albert albert.schmidt@bundestag.de
Steenblock, Rainder rainder.steenblock@bundestag.de

FDP (3):

Friedrich (Bayreuth), Horst horst.friedrich@bundestag.de
Günther (Plauen), Joachim joachim.guenther@bundestag.de
Otto (Godern), Eberhard eberhard.otto@bundestag.de
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Stellvertretende Mitglieder (insgesamt 40)

MdB E-Mail Adresse

SPD (17):

Arnold, Rainer rainer.arnold@bundestag.de
Bindig, Rudolf rudolf.bindig@bundestag.de
Evers-Meyer, Karin karin.evers-meyer@bundestag.de
Ferner, Elke elke.ferner@bundestag.de
Graf, Angelika angelika.graf@bundestag.de
Grasedieck, Dieter dieter.grasedieck@bundestag.de
Herzog, Gustav gustav.herzog@bundestag.de
Irber, Brunhilde brunhilde.irber@bundestag.de
Multhaupt, Gesine gesine.multhaupt@bundestag.de
Ortel, Holger holger.ortel@bundestag.de
Reichenbach, Gerold gerold.reichenbach@bundestag.de
Rübenkönig, Gerhard gerhard.ruebenkoenig@bundestag.de
Stiegler, Ludwig ludwig.stiegler@bundestag.de
Vogelsänger, Jörg joerg.vogelsaenger@bundestag.de
Westrich, Lydia lydia.westrich@bundestag.de
Weißgerber, Gunter gunter.weissgerber@bundestag.de
Wittig, Barbara barbara.wittig@bundestag.de

CDU/CSU (16):

Bauer, Dr. Wolf wolf.bauer@bundestag.de
Börnsen (Bönstrup), Wolfgang wolfgang.boernsen@bundestag.de
Breuer, Paul paul.breuer@bundestag.de
Dobrindt, Alexander alexander.dobrindt@bundestag.de
Dörflinger, Thomas thomas.doerflinger@bundestag.de
Eichhorn, Maria maria.eichhorn@bundestag.de
Girisch, Georg georg.girisch@bundestag.de
Grübel, Markus markus.gruebel@bundetags.de
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Heynemann, Bernd bernd.heynemann@bundestag.de
Letzgus, Peter peter.letzgus@bundestag.de
Lippold, Dr. Klaus W. klaus.lippold@bundestag.de
Nitzsche, Henry henry.nitzsche@bundestag.de
Nooke, Günter guenter.nooke@bundestag.de
Seib, Marion marion.seib@bundestag.de
Wittlich, Werner werner.wittlich@bundestag.de
Wülfing, Elke elke.wuelfing@bundestag.de

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (4):

Behm, Cornelia cornelia.behm@bundestag.de
Hermann, Winfried winfried.hermann@bundestag.de
Sowa, Ursula ursula.sowa@bundestag.de
Vogel-Sperl, Dr. Antje antje.vogel-sperl@bundestag.de

FDP (3):

Goldmann, Hans-Michael hans-michael.goldmann@bundestag.de
Türk, Jürgen juergen.tuerk@bundestag.de
Winterstein, Dr. Claudia claudia.winterstein@bundestag.de
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Öffentliche Anhörungen 
in der 14. Wahlperiode

21. April 1999 Verkehrstelematik
(13. Sitzung) EU-Drucksache 06634/97

EU-Drucksache 08300/97
EuB-EP 434

10. Mai 2000 Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD
(34. Sitzung) und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zweites Gesetz zur Änderung des Altschuldenhilfegesetzes
Drucksache 14/2983

11. Oktober 2000 • Antrag der Fraktion der CDU/CSU
(40. Sitzung) Bahnreform 2 – Neuer Schwung für

die Bahn
Drucksache 14/2691

• Antrag der Fraktion der FDP
Bahnreform fortsetzen, Schienenverkehr stärken
Drucksache 14/2781

04. Dezember 2000 Gesetzentwurf der Bundesregierung 
(45. Sitzung) Gesetz zur Änderung des 

Straßenverkehrsgesetzes und anderer 
straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften 
(StVRÄndG)
Drucksache 14/4304

24. Januar 2001 Bericht der Bundesregierung über 
(49. Sitzung) Maßnahmen zur Förderung des 

Radverkehrs
Drucksache 14/3445
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07. Februar 2001 Gesetzentwurf des Bundesrates
(51. Sitzung) Gesetz zur Änderung des Bundesfernstraßengesetzes

Drucksache 14/2994

16. Mai 2001 • Gesetzentwurf der Bundesregierung
(59. Sitzung) Gesetz zur Reform des Wohnungsbaurechts

Drucksache 14/5538

• Gesetzentwurf des Bundesrates
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Zweiten
Wohnungsbaugesetzes und anderer wohnungsrechtlicher
Gesetze
Drucksache 14/0627

07. November 2001 Gesetzentwurf der Bundesregierung
(69. Sitzung) Gesetz zur Einführung von streckenbezogenen Gebühren für

die Benutzung von Bundesautobahnen mit schweren Nutz-
fahrzeugen
Drucksache 14/7013

14. November 2001 • Gesetzentwurf der Bundesregierung
(71. Sitzung) Zweites Seeschifffahrtsanpassungsgesetz (SchAnpG 2)

Drucksache 14/6455

• Gesetzentwurf der Fraktion der FDP
Seeunfalluntersuchungsgesetz (SeeUG)
Drucksache 14/6892

26. November 2001 Gesetzentwurf der Bundesregierung
(72. Sitzung) Zweites Gesetz zur Änderung eisenbahnrechtlicher 

Vorschriften 
Drucksache 14/6929
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20. Februar 2002 Schlussbericht der Wasser- und Schiff-
(77. Sitzung) fahrtsdirektion Süd über die vertieften Unter-

suchungen mit Gutachten zum Donauausbau 
Straubing-Vilshofen

17. April 2002 • Gesetzentwurf der Bundesregierung
(82. Sitzung) Gesetz zur Errichtung einer Verkehrs-

infrastrukturfinanzierungsgesellschaft zur 
Finanzierung von Bundesverkehrswegen 
Drucksache 14/8449

• Gesetzentwurf der Bundesregierung 
Gesetz zur Änderung des Fernstraßenbauprivat-
finanzierungsgesetzes und straßenverkehrs-
rechtlicher Vorschriften 
Drucksache 14/8447

24. April 2002 • Antrag der Fraktion der CDU/CSU
(84. Sitzung) Für eine vorausschauende Wohnungs- und 

Städtebaupolitik
Drucksache 14/6048

• Antrag der Fraktion der CDU/CSU
Bessere steuerliche Rahmenbedingungen 
für den Wohnungsbau 
Drucksache 14/6637 

• Wohnungsprognose 2015 des Bundesamtes 
für Bauwesen und Raumordnung



45

Chronik 

Wahlperiode
a) Vorsitzender
b) stellv. VorsitzenderAusschussbezeichnung

1. WP
von 1949 – 1953

Ausschuss für Wieder- a) Johannes Albers 
aufbau und Wohnungs- (CDU/CSU)
wesen ab 14.03.1950 Paul Lücke

(CDU/CSU)
b) Erich Klabunde (SPD)

ab 09.02.1950 Carl Wirths
(FDP)

Ausschuss für Verkehrs- a) Willy Max Rademacher
wesen (FDP)

b) Oskar Rümmele
(CDU/CSU)

Ausschuss für Bau- a) Erich Klabunde (SPD)
und Bodenrecht ab 31.01.1951 Heinz Meyer

(SPD)
b) Carl Wirths (FDP)

Ausschuss für Verkehrs- a) Oskar Rümmele 
wesen (CDU/CSU)

b) Willy Max Rademacher
(FDP)

Ausschuss für Wiederaufbau a) Paul Lücke (CDU/CSU)
und Wohnungswesen b) Carl Wirths (FDP)

ab 14.09.1955 Dr. Rudolf Will
(FDP)

Ausschuss für Bau- a) Werner Jacobi (SPD)
und Bodenrecht b) Alfred Onnen (FDP)

ab 09.11.1954 Carl Wirths
(FDP)

2. WP
von 1953 – 1957
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3. WP
von 1957 – 1961

ab 14.09.1955 Dr. Herwart
Miessner (FDP)

Ausschuss für Verkehr, a) Paul Bleiß (SPD)
Post-und Fernmeldewesen b) Ernst Müller-Hermann

(CDU/CSU)

Ausschuss für Wohnungs- a) Carl Hesberg
wesen und Bodenrecht (CDU/CSU)
ab 09.12.1957 Ausschuss b) Julius Brecht (SPD)
für Wohnungswesen,
Bau- und Bodenrecht
Ausschuss für Verkehr,  a) Dr. Paul Bleiß (SPD)
Post- und Fernmeldewesen b) Dr. Ernst Müller-Hermann

(CDU/CSU)

Ausschuss für Wohnungs- a) Dr. Carl Hesberg (CDU/CSU)
wesen Bau- und Bodenrecht b) Dr. Julius Brecht (SPD)
ab 19.01.1962 Ausschuss ab 14.11.1962
für Wohnungswesen, Werner Jacobi (SPD)
Städtebau und Raumordnung
Ausschuss für Kommunal- a) Dr. Carl Hesberg (CDU/CSU)
politik, Raumordnung, b) Willy Könen (SPD)
Städtebau und Wohnungs-
wesen

Verkehrsausschuss a) Holger Börner (SPD) 
ab 21.06.1967 Hans Stefan
Seifriz (SPD)

b) Dr. Ernst Müller-Hermann
(CDU/CSU)

Ausschuss für Verkehr und a) Dr. Hans Apel (SPD)
für das Post- und Fernmelde- b) Josef Schmitt (CDU/CSU)
wesen

4. WP
von 1961 – 1965

5. WP
von 1965 – 1969

6. WP
von 1969 – 1972



47

7. WP
von 1972 – 1976

Ausschuss für Städtebau a) Josef Mick (CDU/CSU)
und Wohnungswesen b) Werner Jacobi (SPD)

ab 03.09.1970 
Hedwig Meermann (SPD)

Ausschuss für Verkehr a) Holger Börner (SPD)
ab 18.06.1974 Ausschuss b) Karl Heinz Lemmrich
für Verkehr und für das (CDU/CSU)
Post- und Fernmeldewesen

Ausschuss für Raumord- a) Dr. Oscar Schneider 
nung, Bauwesen und (CDU/CSU)
Städtebau b) Rolf Schwedler (SPD)
Ausschuss für Verkehr a) Karl Heinz Lemmrich
und für das Post- und (CDU/CSU)
Fernmeldewesen b) Hans Batz (SPD)

Ausschuss für Raumord- a) Dr. Oscar Schneider 
nung, Bauwesen und (CDU/CSU)
Städtebau b) Erich Henke (SPD)
Ausschuss für Verkehr a) Karl Heinz Lemmrich 

(CDU/CSU)
b) Lothar Curdt (SPD)

Ausschuss für Raumord- a) Dr. Oscar Schneider 
nung, Bauwesen und (CDU/CSU)
Städtebau ab 27.10.1982 

Dr. Franz Möller (CDU/CSU)
b) Peter Conradi (SPD)

Ausschuss für Verkehr a) Karl Heinz Lemmrich
(CDU/CSU)

b) Lothar Curdt (SPD)

Ausschuss für Raumordnung, a) Dr. Franz Möller (CDU/CSU)
Bauwesen und Städtebau b) Lothar Curdt (SPD)

8. WP
von 1976 – 1980

9. WP
von 1980 – 1983

10. WP
von 1983 – 1987
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11. WP
von 1987 – 1990

Ausschuss für Verkehr a) Karl Heinz Lemmrich
(CDU/CSU)
ab 21.09.1988 
Dr. Dionys Jobst (CDU/CSU)

b) Volkmar Kretkowski (SPD)

Ausschuss für Raumord- a) Dr. Franz Möller (CDU/CSU)
nung, Bauwesen und b) Peter Conradi (SPD)
Städtebau
Ausschuss für Verkehr a) Dr. Dionys Jobst (CDU/CSU)

b) Dr. Klaus Röhl (FDP)

Ausschuss für Raumord- a) Dr. Friedrich-Adolf Jahn
nung, Bauwesen und (CDU/CSU)
Städtebau ab 12.02.1992 Werner

Dörflinger (CDU/CSU)
b) Otto Reschke (SPD)

Ausschuss für Verkehr a) Dr. Dionys Jobst (CDU/CSU)
b) Lothar Ibrügger (SPD)

Ausschuss für Raumord- a) Werner Dörflinger
nung, Bauwesen und (CDU/CSU)
Städtebau b) Otto Reschke (SPD)
Ausschuss für Verkehr, a) Eduard Oswald (CDU/CSU)
Bau- und Wohnungswesen b) Klaus Hasenfratz (SPD)

Ausschuss für Angelegen- a) Dr. Paul Krüger (CDU/CSU)
heiten der neuen Länder ab 25.09.2001 Werner Kuhn

(CDU/CSU)
b) Dr. Peter Eckardt (SPD)

12. WP
von 1990 – 1994

13. WP
von 1994 – 1998

14. WP
von 1998 – 2002

Quelle: Datenhandbuch Deutscher Bundestag 1949 – 1999, überarbeitet und aktualisiert von den Autoren
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Beispiel für eine 
Beschlussempfehlung 
an das Plenum
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